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(2) Zuschlagmaterialien, die für das Schmelzen ge
braucht wurden, dürfen nur dann auf der Ofenbühne 
weiter eingelagert bleiben, wenn dadurch keine Ar
beitsbehinderung erfolgt und die Lagerplätze durch ge
nügend hohe Bordbretter gegen ein Verstreuet! der Zu
schlagmaterialien geschützt sind.

(3) Die Baustelle ist nach allen Seiten durch War
nungsschilder kenntlich zu machen und abzusperren. 
Deckendurchbrüche sind sicher abzudecken und zu um
wehren.

(4) Die Bereitstellung der Baumaterialien muß so er
folgen, daß auch bei beengten Platzverhältnissen eine 
Gefährdung der Beschäftigten nicht eintritt.

(5) Beim Arbeiten im Innern der Öfen dürfen Hand
lampen und Elektrowerkzeuge nur mit Kleinspannun
gen bis zu 42 Volt benutzt werden.

§ 12
Ablassen von Schmelzmassen

Das Ablassen von Schmelzmassen aus den Öfen 
in Unterflurräume bzw. ins Freie muß über aus feuer
festem Material angelegten Kanälen so erfolgen, daß 
ein Ausbruch des Schmelzflusses sicher Verhindert Wird. 
Die notwendigen Feuerschutzmaßnahmen sind einzu
halten (Wasserschläuche und Sandvorrat). Die mit dem 
Ablassen des Schmelzgutes Beschäftigten sind auf die 
Gefahr des Verbrühens,. das beim Abschrecken des 
Schmelzflusses auftreten kann, aufmerksam zu machen 
und entsprechend durch Arbeitsschutzkleidung zu 
schützen.

§ 13
Warmreparaturen

(1) Die Arbeiten in den Ofenkammern dürfen erst 
begonnen werden, wenn die Raumluft auf 50° C abge
kühlt ist. Die Temperatur ist mit einem strahlen
geschützten Quecksilberthermometer in Kopfhöhe und 
0,60 m von der wärmestrahlenden Fläche zu messen. 
Die Kühlung ist so lange fortzusetzen, bis mit einem 
Ansteigen der Raumtemperatur nicht mehr zu rechnen 
ist. Die relative Luftfeuchtigkeit soll 35 % und die Luft
geschwindigkeit im Raum 2 m/s nicht überschreiten. In 
jedem Falle hat sich jedoch der Bauleiter vor der Frei
gabe der Ofenkammern davon zu überzeugen, daß ein 
Arbeiten ohne gesundheitliche Gefährdung möglich ist,

(2) Zerspringt bei den Temperaturmessungen ein mit 
Quecksilber gefülltes Thermometer, so sind die Be
schäftigten sofort aus dem Vergasungsbereich zu ent
fernen. Außerdem ist der Gefahrenbereich mindestens 
20 Minuten erneut durch mechanische Hilfsmittel zu 
belüften.

(3) Zum Schutz gegen die noch vorhandene intensive 
Wärmeausstrahlung aus dem Mauerwerk sind Strahlen
schutzschirme und Fußbodenabdeckungen bereitzustel
len. Die direkte Kühlung mit Wasser in Schlacken
kammern hat mit größter Vorsicht zu geschehen. Es 
d.arf nicht mit Wasser gekühlt werden, wenn in den 
Kammern oder Luftschächten gearbeitet wird.

(4) Schnellreparaturen bzw. produktionsbedingte In
standsetzungsarbeiten an in Betrieb befindlichen Öfen 
sind nur unter Beachtung ausreichender Sicherheits
maßnahmen auszuführen. Diese Arbeiten dürfen nur 
bei gedrosselter Gaszufuhr vorgenommen werden. Die 
Reparaturstelle ist durch Strahlenschutzschirme auf die 
unbedingt erforderliche freie Arbeitsfläche abzudecken. 
Die Reparatur ist unter Aufsicht einer zweiten Person 
auszuführen.

(5) Arbeiten in Ofenkammern mit Raumtemperaturen 
über 50° C dürfen nur ausgeführt werden, wenn die 
Beschäftigten mit wärmeabweisenden Spezialanzügen 
ausgerüstet sind und eine ständige Kontrolle gewähr
leistet ist.

(6) Für Warmreparaturen im Innern der Öfen vor
gesehene Personen sind äüf ihre körperliche Eignung 
im Hinblick auf Kreislaufbelastung durch Wärme
strahlung und Staubgefährdüng vom Betriebsarzt 2u 
untersuchen. Überwachungsuntersuchungen sind ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchzufüh
ren. In Zweifelsfällen entscheidet hierüber die zustän
dige Arbeitssanitätsinspektion. Für die Ausführung der 
Warmreparaturen dürfen nur Personen eingesetzt wer
den, die sieh den ärztlichen Untersuchungen regelmäßig 
unterziehen.

(7) Von den ln den Absätzen 1 bis 5 enthaltenen Be
stimmungen kann in begründeten Fällen abgewichen 
werden, wenn die Arbeitsschutzinspektion nach Zu
stimmung durch die Arbeitssanitätsinspektion dies an
ordnet.

§ 14
Einsteigen in Rauchkaniile und Gasleitungen

(1) Vor dem Einsteigen in Rauchkanäle, Schomstein- 
füchse oder Gasleitungen ist eine Gasanalyse zu ent
nehmen. Werden schädliche Gase festgestellt, so dürfen 
Kanäle und Leitungen nicht betreten werden.

(2) Das Einstelgen in Rauchkanäle oder Gasleitungen 
darf nur unter ständiger Aufsicht einer zweiten Person 
erfolgen. Werden Rauchkanäle oder Gasleitungen be
gangen, so ist der damit Beauftragte anzuseilen und 
durch eine zweite Person mit straffem Seil zu sichern. 
Bei der Ausführung von Reparatur- und Reinigungs
arbeiten in einer Entfernung von mehr als 4 m von der 
Einstiegsöftnung müssen die Beschäftigten mit Atem
schutzgeräten (Frischluftmaske, Sauerstoffkreislauf
geräte) ausgerüstet werden. Die Kontrollposten müssen 
mit angelegtem Atemschutzgerät in Sichtweite Auf
stellung nehmen.

§ 13
Gewölbearbeiten

(1) Gewölbereparaturen bzw. Abbrüche dürfen erst 
erfolgen, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen gegen 
ein Durchbrechen der Beschäftigten getroffen sind. Die 
Rüstungen, Gitterroste oder Laufbohlen dürfen dabei 
nicht auf die Mauerung des Deckengewölbes aufgelegt 
werden.

(2) Bleiben bei der Ausbesserungsarbeit die Ofen
gewölbe erhalten, so muß sich der Bauleiter davon 
überzeugen, daß die Gewölbeverankerung straff ange
zogen ist und kein Anker nachgeben kann. Besteht die 
Gefahr, daß durch die Abbrucharbeiten Anker oder 
Ankersäulen gelockert werden, so ist an dieser Stelle 
eine sichere Absteifung des Ofengewölbes anzubringen.

(3) Bei Gewölbereparaturen ln den Kammern sind die 
Gewölbe und Seitenwände sicher abzusteifen.

§ 16 
Schachtöfen

(1) Instandsetzungsarbeiten an den Kronen der 
Schachtöfen dürfen nur bei gedämpftem Ofen und uhter 
Beachtung der Gasschutzmaßnahmen gemäß § 14 vor
genommen werden.

(2) Bel Arbeiten an geöffneten Sichtverschlüssen 1st 
eine zusätzliche Sicherung gegen zufälliges Schließen 
anzubringen.


